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Platzbauprotokoll 
 

Nach §28 der Spielordnung des Niedersächsischen Fußballverbandes  
(Stand: Juli 2024) 

Bespielbarkeit des Platzes  
(1) Sollte bei Pflichtspielen der Platz witterungsbedingt oder aus anderen Gründen auf Anordnung des Eigentümers bzw. des zur Anordnung 

Berechtigten nicht benutzbar sein oder voraussichtlich nicht benutzbar werden, so steht dem Platzverein das Recht zu, das Spiel unter Angabe 
der Gründe so früh wie möglich, spätestens bis zum Zeitpunkt des Spielbeginns abzusagen. In diesem Fall sind unverzüglich zu benachrichtigen:  

a) die zuständige spielleitende Stelle lt. Ausschreibung,  
b) der Gegner,  

c) der zuständige Schiedsrichter-Ansetzer,  
d) der Schiedsrichter.  

(2) Die spielleitende Stelle hat das Recht, die Gründe einer solchen Absage vor Ort zu prüfen, durch eine neutrale Verbandsperson überprüfen zu 
lassen oder den Platzverein zu verpflichten, sich eine neutrale Verbandsperson zur Überprüfung zu bestellen.  

(3) Die Anordnung des Eigentümers bzw. des zur Anordnung Berechtigten ist unter Angabe der Gründe der spielleitenden Stelle innerhalb von 10 
Tagen vorzulegen.  

(4) Ist eine Mannschaft angereist und wird das Spiel wegen der Absage nicht durchgeführt, sind die Fahrtkosten der angereisten Mannschaft bei 
Neuansetzung von beiden Vereinen zu gleichen Teilen zu tragen. Spielordnung Übersicht // Satzung // SpO // SRO // JO // LehrO // RuVO // GO // 

FiWO // EhrungsO 38  
(5) Der Missbrauch dieser Bestimmungen wird durch Geldstrafe und Punktabzug geahndet. Er liegt auch dann vor, wenn die geforderten 

Unterlagen im Sinne von Abs. 3 nicht fristgerecht vorgelegt werden. Ein missbräuchlich abgesagtes Pflichtspiel ist seitens der spielleitenden Stelle 
neu anzusetzen. Dies gilt nicht für Pokalspiele und Pflichtspiele der letzten beiden Spieltage des Spieljahres. In diesen Fällen erfolgt eine 

Spielwertung gemäß § 37 Abs. 4. 
 
 

PRO SPIEL IST JEWEILS EINE ANFERTIGUNG AN DEN/DIE ZUSTÄNDIGEN 
STAFFELLEITER(IN) ÜBER DAS DFBNET-POSTFACH ZU SENDEN 

 
Es wurde(n) die Spielflächen des Vereines: 
 
..................................................................................   am:................................................ 
 
um.......................Uhr durch Herrn/Frau............................................................................. 
 
Funktion:............................................................................................................................ 
 
auf Bespielbarkeit geprüft.  
 
1. Spielklasse: ..................................................................................................................  
 
2. Spielnummer: ............................................................................................................... 
 
3. Spieltag: ....................................................................................................................... 
 
4. Spielpaarung: ............................................................................................................... 
 
5. Zustand der Spielfläche: 

 
 
 
 
 
 

o Die Spielfläche ist nicht bespielbar! 

 
 
________________________                                _______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift + Stempel 


